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RKbkommen, betr. Bergbau im Gebiete der Deutschen KolonialgesFellschaft für
Südwestafrika.

Vom 28. Januar 1909.

§ 1. Die Regierung wird das durch die Verfügung des Reichs-Kolonialamts, betreffend
Bergbau im Gebiete der Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika vom 22. September 1908
der Kolonialgesellschaft vorbehaltene Recht zur ausschließlichen Aufsuchung und Gewinnung von
Diamanten bis zum 1. April 1911 fortbestehen lassen.

§ 2. Die Kolonialgesellschaft verpflichtet sich, das ihr in der Verfügung vom 22. Sep-
tember 1908 vorbehaltene Gebiet — im folgenden das Sperrgebiet genannt — insbesondere die
darin etwa vorhandenen Diamantmuttergesteinslager bis zum 1. April 1911 auf Diamantvorkommen
zu untersuchen oder durch Dritte untersuchen zu lassen und hierfür einen Betrag bis zu 200 000./
aufzuwenden. Mit der Vornahme der Untersuchungsarbeiten hat sie spätestens drei Monate vom
Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages ab zu beginnen.

Die Kolonialgesellschaft ist befugt, diese Verpflichtung auf das Südwestafrikanische Minen-
syndikat oder die Metallurgische Gesellschaft zu Frankfurt a. M. zu übertragen. Letztere haben die


